
 

 

 
 
 
 
 
 

NHB-Ausbildungsreglement 
 
 

Stand 13.10.2017 
 
1. Allgemeines 
Dieses Reglement regelt die Ausbildung von lizenzierten NHB-Experten nach dem Ausbildungskonzept 
des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS) 
in der SC-Akademie sowie die Vorgaben und Regelungen für die Ausbildung von Hundehaltern durch 
diese von der SC-Akademie ausgebildeten und lizenzierten NHB-Experten. 
 
2. Zulassungsbestimmungen zur Ausbildung als NHB-Experte 
Zur Ausbildung zum NHB-Experten (NHB-Fachperson, NHB Koexperte) werden Personen zugelassen, 

 die volljährig sind, 

 die über mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen, 

 die das «Reglement über die Ausbildung an der SC-Akademie» anerkannt haben, 

 die das NHB-Ausbildungsreglement der SC-Akademie anerkannt haben, 

 die über einen gültigen Versicherungsschutz verfügen. 

Die Leitung der SC-Akademie behält sich vor, Interessierte an der Ausbildung zum NHB-Experten aus 
Gründen wie z.B. eines nicht einwandfreien Leumunds oder Verdachts auf nicht tierschutzkonforme 
Handlungen abzulehnen. Ein Anspruch auf eine Ausbildung zum NHB-Experten besteht nicht. 
 
3. Ausbildungsinhalte des Ausbildungslehrganges zum NHB-Experten 
Die Ausbildung zum NHB-Experten bei der SC-Akademie beinhaltet im Einklang mit dem 
Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) folgende Punkte: 

 Rechtsgrundlagen rund um die tierschutzkonforme Haltung von Hunden und die Ausbildung von 
Hunden und deren Haltern, 

 tierspezifische Bedürfnisse, rassetypische Verwendungszwecke, Sozialverhalten, Fütterung und 
auf den Menschen übertragbare Infektionskrankheiten (Zoonosen) des Hundes, 

 Lernverhalten beim Hund, tiergerechter Umgang mit Hunden und der darauf basierenden 
Erziehungsmethoden sowie korrektes und sicheres Führen eines Hundes, 

 Grundkenntnisse im Aufbau/Konzeptionieren von Lektionen und im Erstellen von Stundenplänen, 
in Administration und Organisation des Kurswesens, in Methodik/Didaktik des Unterrichtens und 
Vortragens, im Erstellen von Präsentationen sowie in angewandter Lernpsychologie, 
Kommunikation und Rhetorik. 

 
4. Weitere Bestimmungen zum Ausbildungslehrgang zum NHB-Experten 
a. Die Mindestdauer der Ausbildung beträgt 140 Lektionen (bestehend aus Theorie- und 

Praxislektionen). 
b. Die Ausbildung muss mit einer Prüfung abgeschlossen werden. 
c. Sofern mit der Leitung der SC-Akademie nichts Anderes vereinbart und kommuniziert wurde, 

müssen für einen erfolgreichen Abschluss des Lehrganges NHB-Experte alle von der SC-Akademie 
angebotenen und in diesem Lehrgang inkludierten Module besucht und abgeschlossen werden. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

d. Es gelten darüber hinaus die im «Reglement über die Ausbildung an der SC-Akademie» 
festgehaltenen Bestimmungen. 

 
5. Ausbildungsziel, -inhalt und -aufbau von NHB Theoriekursen für Hundehalter 
a. Das Richtziel des NHB Theoriekurses (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 

Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ist die 
Sensibilisierung zukünftiger oder aktueller Hundehalter für eine tierschutzkonforme, tiergerechte 
und umwelt- bzw. gesellschaftsverträgliche Hundehaltung. 

b. Der NHB Theoriekurs (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) 
des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) vermittelt Grundkenntnisse in folgenden 
Bereichen: Augen auf beim Hundekauf, Entwicklungsgeschichte des Hundes, Lebensphasen des 
Hundes, Betreuungsaufwand und tiergerechte bzw. tierspezifische Bedürfnisse (insbesondere 
Unter- oder Überforderung), Hund und Kinder, Triebe des Hundes, Physische Eigenschaften und 
Gesundheit, rassetypische Verwendungszwecke, Sozialverhalten und Körpersprache, Fütterung, 
Recht (insbesondere Tierschutz und Hundegesetze). 

c. Die Minimal-Dauer des NHB Theoriekurses (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 
Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) beträgt  
4 Unterrichtsstunden im Präsenz-Unterricht. 

 
6. Bestimmungen zu Abschlussprüfungen des NHB Theorieteils für Hundehalter 
a. NHB Theorieprüfungen (nach Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) 

des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) werden durch die SC-Akademie erstellt. 
b. Teilnehmer an NHB Theoriekursen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-

Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) von durch die SC-
Akademie lizenzierten NHB-Experten sind nicht dazu verpflichtet, an einer NHB Theorieprüfung 
anzutreten und können bzw. dürfen auch nicht dazu verpflichtet oder gezwungen werden. 

c. Die NHB Theorieprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ist eine schriftliche oder 
elektronische Prüfung mit mindestens 30-50 Multiple Choice-Fragen mit je 4 Antwort-Möglichkeiten, 
die alle unter Punkt 3 aufgeführten Themengebiete abdecken.  

d. Für das Lösen der NHB Theorieprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 
Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) stehen den 
Prüflingen pro Fragen eine bis maximal zwei Minuten zur Verfügung. 

e. Die NHB Theorieprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) gilt als bestanden, wenn 
mindestens 80% der Maximal-Punktzahl erreicht wurde.  

f. Die Korrektur von NHB Theorieprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 
Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) erfolgt durch 
den NHB-Experten, der die Prüfung selbst ausgerichtet hat. Die SC-Akademie kann im Falle einer 
elektronischen NHB Theorieprüfung eine automatische Korrektur anbieten. 

 
7. Ausbildungsziel, -inhalt und -aufbau von NHB Praxiskursen für Hundehalter 
a. Das Richtziel des NHB Praxiskurses (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-

Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ist es, den Hundehaltern 
praktische Kompetenzen zu vermitteln, ihre Hunde tiergerecht zu erziehen, rücksichtsvoll zu führen 
und deren wichtigste Ausdrucks- und Verhaltensweisen zu erkennen, zu verstehen und zu 
berücksichtigen. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

b. Im NHB Praxiskurs (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) 
des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) werden praktische Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt,  

 um einen Hund in Alltagssituationen sicher und tierschutzkonform führen zu können, 

 um einen Hund methodisch korrekt und tiergerecht erziehen und ausbilden zu können, 

 um die wichtigsten körpersprachlichen Signale des Hundes zu erkennen und situativ und 
tierschutzgerecht darauf eingehen zu können. 

c. Der NHB Praxiskurs (nach Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des 
Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) umfasst mindestens 10 Lektionen à maximal 
60 Minuten und muss durch einen von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten geleitet werden. 

d. Der NHB Praxiskurs (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) 
des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ist mit Hund und wenn möglich in 
Kleingruppen zu absolvieren. Die Empfehlung des VKAS sind 3-6 Teams. 

e. Es ist Hundehaltern auch erlaubt, nur einzelne Module / Lektionen eines NHB Praxiskurses (nach 
dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) zu besuchen. Einzelne Module / Lektionen können dabei aber nicht 
durch eine Prüfung abgeschlossen werden. 

 
8. Bestimmungen zu Abschlussprüfungen des NHB Praxisteils für Hundehalter 
a. Die Prüfungs-Sequenzen, -Zulassungsbestimmungen sowie -Beurteilungs- und Bewertungskriterien 

für NHB Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) sind vom VKAS vorgegeben und 
dürfen nicht verändert werden. 

b. Die SC-Akademie stellt den von ihr lizenzierten NHB-Experten den jeweils aktuell gültigen und 
verbindlichen Prüfungsablauf und Beurteilungs-/Bewertungsbogen für NHB Praxisprüfungen (nach 
dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) zur Verfügung. 

c. Teilnehmer an NHB Praxiskursen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-
Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) von durch die SC-
Akademie lizenzierten NHB-Experten sind nicht dazu verpflichtet, an einer NHB Praxisprüfung 
anzutreten und können bzw. dürfen auch nicht dazu verpflichtet oder gezwungen werden. 

d. Startberechtigt an von durch die SC-Akademie lizenzierten NHB-Experten organisierten und 
ausgerichteten NHB Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-
Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) sind auch Hundehalter-
Hund-Teams, die vorrangig keinen NHB Praxiskurs besucht und durchlaufen haben. 

e. Jede NHB Praxisprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) wird durch zwei Personen beurteilt 
und bewertet; den NHB-Experten (Koexperten), der die Prüfung ausgerichtet und organisiert hat, 
sowie einen Verbandsexperten einer anderen Ausbildungsorgansation als derjenigen, bei der der 
NHB-Experte (Koexperte) seine Ausbildung zum NHB-Experten abgeschlossen hat. Die jeweils 
aktuelle Liste lizenzierter Verbandsexperten ist auf der Webseite des VKAS ersichtlich. 

f. NHB-Experten, die eine NHB Praxisprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 
Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ausrichten, 
sind selbst für die Ansprache und das Aufbieten eines Verbandsexperten verantwortlich. 

g. Aufgebotene Verbandsexperten sind vom NHB-Experten, der die NHB Praxisprüfung (nach dem 
Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ausgerichtet hat, an der der Verbandsexperte mitgewirkt hat, 
pauschal mit CHF 100.- für ihre Arbeit zu bezahlen, zuzüglich eines allfälligen Kilometergeldes für 
die Anreise des Verbandsexperten von CHF 0.50 pro km Anreise. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

h. Eine durch einen von der SC-Akademie lizenzierten NHB-Experten organisierte und ausgerichtete 
NHB Praxisprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) 
des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) muss bis spätestens 14 Tage vor ihrer 
Durchführung an die Leitung der SC-Akademie gemeldet werden. Anzugeben sind hierbei das 
Prüfungsdatum, der Prüfungsort, die maximale Teilnehmerzahl und der Meldeschluss. 

i. Alle von durch die SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten organisierte NHB Praxisprüfungen (nach 
Ausbildungskonzept «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) werden auf der NHB-Webseite ausgeschrieben. 

j. Die zur Verfügung gestellten und verwendeten Beurteilungs-/Bewertungsbogen für NHB 
Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des 
Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) mit den Prüfungsresultaten von Prüflingen 
(Hundehaltern) müssen vom Organisator der Prüfung (NHB-Experten, Koexperten) und vom 
aufgebotenen Verbandsexperten unterschrieben werden. 

k. Von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten sind verpflichtet, die Prüfungsresultate sowie 
Daten aller Absolventen von NHB. Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des 
«Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) 
an die Leitung der SC-Akademie zu übermitteln. 

l. Von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten sind verpflichtet, für erfolgreiche Absolventen von 
NHB Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) bei der Leitung der SC-Akademie 
kostenpflichtig einen Brevet-Ausweis zu bestellen und diesen nach Erhalt an die erfolgreichen 
Absolventen auszuhändigen. 

m. Die an die Leitung der SC-Akademie zu übermittelnden Daten erfolgreicher Absolventen von NHB 
Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des 
Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) sind: Vorname, Nachname, aktuelle 
Wohnadresse, Telefonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum, Heimartort, Datum der bestandenen 
Prüfung, Punktzahl der bestandenen Prüfung, Name des Hundes (mit dem die NHB Praxisprüfung 
bestanden wurde), Rasse, Wurftag und Chipnummer. 

 
9. Rekurse 
a. Im Fall des Nichtbestehens einer NHB Theorieprüfung oder Praxisprüfung (nach dem 

Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) steht einem Prüfling die Möglichkeit eines Rekurses zu. Ein Rekurs 
ist bis spätestens 10 Tage nach dem Erhalt des Prüfungsresultates schriftlich per Post oder Email 
mit einer Kopie der korrigierten abgelegten Prüfung und einer ausführlichen Begründung des 
Rekurses an die Leitung der SC-Akademie zu richten. 

b. Bei negative Prüfungsentscheidungen (einem Nichtbestehen der Prüfung) überprüft die Leitung der 
SC-Akademie einzig die Rechtmässigkeit der Leistungsbeurteilung. Eine Neubewertung der 
Prüfungsleistungen erfolgt nicht. 

c. Die Leitung der SC-Akademie entscheidet über Rekurs endgültig. 
 

10. Weitere Bestimmungen 
a. Anspruch auf einen Brevet-Ausweis der SC-Akademie haben nur Hundehalter, die mit ihrem Hund 

eine NHB Praxisprüfung (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» 
(NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) erfolgreich abgeschlossen haben, 
die von einem durch die SC-Akademie lizenzierten NHB-Experten ausgerichtet und organisiert 
wurde. Der Besuch und das Durchlaufen eines NHB Praxiskurses sowie der Besuch eines NHB 
Theoriekurses sowie das Bestehen einer NHB Theorieprüfung sind keine Voraussetzungen für den 
Erhalt eines Brevet-Ausweises der SC-Akademie. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

b. Die SC-Akademie stellt ihren lizenzierten NHB-Experten elektronische Vorlagen, Leitfänden und 
Beispielinhalte zur Verfügung, die für die konkrete Ausgestaltung des NHB Theoriekurses und 
Praxiskurses (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des 
Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) genutzt werden können – aber nicht müssen. 
Von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten können und dürfen, aufbauend auf diesen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, eigene Unterlagen erarbeiten, die sie im Rahmen ihrer NHB-
Ausbildung von Hundehaltern nutzen. 

c. Die Vermittlung der Inhalte des NHB Theoriekurses und NHB Praxiskurses (nach dem 
Ausbildungskonzept des «Nationalen Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie 
Ausbildungen Schweiz (VKAS)) durch Online-Kurse, Webinare und alle andern E-Learning-
Aktivitäten ist nicht erlaubt. 

d. Von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten verpflichten sich zum Besuch von 4 kynologischen 
eintägigen Weiterbildungen während 4 Jahren. 

e. Von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten sind dazu verpflichtet, die Beurteilungs-
/Bewertungsbogen für NHB Praxisprüfungen (nach dem Ausbildungskonzept des «Nationalen 
Hundehalter-Brevets» (NHB) des Verbands Kynologie Ausbildungen Schweiz (VKAS)) ihrer 
Prüflinge (Hundehalter) während 10 Jahren aufzubewahren und der Leitung der SC-Akademie auf 
Wunsch zugänglich zu machen. 

f. Die Leitung der SC-Akademie kann von ihr lizenzierten NHB-Experten diese Lizenz aberkennen und 
wieder entziehen, wenn die in diesem Reglement genannten Bestimmungen nicht eingehalten 
werden oder wenn es bestimmte Umstände (wie z.B. strafbare Handlungen eines NHB-Experten 
gegen das Tierschutzgesetz) aus Sicht der Leitung der SC-Akademie notwendig machen. 

 
11. Nutzung und Verwendung von Inhalten und Unterlagen 
a. Die Nutzung des Namens und Logos der SC-Akademie ist bewilligungspflichtig und grundsätzlich 

der SC-Akademie vorbehalten. 
b. Alle von der SC-Akademie zur Verfügung gestellte Unterlagen, Vorlagen, Templates, Leitfäden, etc. 

unterliegen dem Urheberrecht und sind somit geistiges Eigentum der SC-Akademie. 
c. Von der SC-Akademie zur Verfügung gestellte Unterlagen, Vorlagen, Templates, Leitfäden, etc. 

sind ausschliesslich zur Nutzung im Rahmen der NHB-Ausbildung von Hundehaltern durch von der 
SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten freigegeben. Untersagt ist insbesondere und ausdrücklich 
das kommerzielle und gewerbsmässige Duplizieren und Verkaufen, das Hochladen, Teilen und 
Verwenden auf Webseiten oder anderen internetbasierten Diensten (wie z.B. Clouds oder Chats) 
sowie das Weitergeben an nicht von der SC-Akademie lizenzierte NHB-Experten der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen in ihrer originalen oder angepassten Form. 

 
12. Schlussbestimmungen 
Dieses Reglement wurde durch den Leiter und den Ausbildungsverantwortlichen der SC-Akademie am 
13. Oktober 2017 genehmigt und tritt per sofort in Kraft. 
 
Rorbas, 13. Oktober 2017 
 
Andreas Schwarzinger, Leitung SC-Akademie 
Martin Burkhardt, Ausbildungsverantwortlicher SC-Akademie 


